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Traueranzeige 

Bischofswerda, am 22.02.2024 Gemeindewehrleitung 

 

 

Verkehrsbeschränkungen auf der Kamenzer Straße 

Bischofswerda, am 22.02.2024 Untere Verkehrsbehörde 

 

Aufgrund von Kanalbau- und Sanierungsarbeiten kommt es vom Montag, dem 4. März 2024, bis 
voraussichtlich Donnerstag, dem 28. März 2024, zu einer Verkehrsbeschränkung auf der Kamenzer 
Straße in Bischofswerda. Der betroffene Abschnitt umfasst den Bereich vor der IKK classic / 
Förderschule und der Fichtestraße. Der fließende Verkehr sowie der Fußgänger- und Schülerverkehr 
werden mittels Lichtsignalanlage geregelt. Weiterhin wird es eine mobile Querungshilfe zur sicheren 
Querung vor der Baustelle geben.  
Die Stadt Bischofswerda bittet um Beachtung und gegenseitige Rücksichtnahme! 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bischofswerda, am 22.02.2024 Oberbürgermeister 

 

Am Dienstag, 05.03.2024, 18:00 Uhr findet eine Sitzung des Ausschusses für Technik und Wirtschaft 
statt.  
Die Tagesordnung setzt sich aus öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten 
zusammen. 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge zur Tagesordnung  
 
2. Anfragen von Bürgern und deren Beantwortung  
 
3. Vergabe der Bauleistung Erneuerung Straßenbeleuchtung Süßmilchring (Tischvorlage) 

(Vorlagen-Nr.: 572/2024)  
 
4. Vergabe der Bauleistungen Los 3 Dachdecker-/-klempnerarbeiten Dachsanierung Gebäude 

Altmarkt 25 (Tischvorlage) (Vorlagen-Nr.: 574/2024) 
 
5. Vergabe der Bauleistungen Los 4 Zimmererarbeiten Dachsanierung Gebäude Altmarkt 25 

(Tischvorlage) (Vorlagen-Nr.: 575/2024)  
 
6. Informationen und Anfragen  
 
Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Prof. Dr. Große 
Oberbürgermeister 
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Westlausitz stellt wieder Fördergelder zur Verfügung 

Bischofswerda, am 22.02.2024 LEADER-Region Westlausitz 

 

In der Westlausitz ist es aktuell wieder möglich, Fördergelder zu beantragen. Am 12. Februar2024 
startete der 1. Aufruf für das LEADER-Budget für dieses Jahr.  Insgesamt stellt die Region mit dem 
Aufruf LEADER-Fördermittel in Höhe von 900.000 € zur Verfügung. Erstmals erfolgt auch ein Aufruf 
für das Handlungsfeld Aquakultur und Fischerei. Für dieses stehen noch einmal 100.000 € zur 
Verfügung.  
Bis zum 22.04.2024 können z.B. Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und Kommunen Vorhaben 
beim Regionalmanagement einreichen und sich mit diesen für eine finanzielle Unterstützung 
bewerben. Aufgerufen ist das gesamte Spektrum der Fördermöglichkeiten, so z.B. das private 
Wohnen, die Unterstützung von Unternehmen sowie touristische Projekte. 
Über das LEADER-Programm wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss als Anteilsfinanzierung zur 
Verfügung gestellt. Je nach Ausgestaltung der Projekte und Art des Antragstellers kommen 
verschiedene Fördersätze und Maximalzuschüsse zur Anwendung. Die Fördersätze liegen zwischen 
30 und 80 %, die Maximalzuschüsse variieren zwischen 25.000 und 75.000 €. 
Die Bewertung und Auswahl der Projekte erfolgt voraussichtlich im Juni 2024 durch den 
Koordinierungskreis, das Entscheidungsgremium der Region. Nach der Sitzung werden alle 
Projektantragsteller über die Ergebnisse der Sitzung informiert. Die Antragsteller, deren Projekte im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets ausgewählt wurden, können dann in einem zweiten 
Schritt einen Fördermittelantrag bei der Bewilligungsstelle, dem Landratsamt Bautzen, einreichen. 
 
Allen Antragstellern empfiehlt es sich, vor der Einreichung von Projektunterlagen eine 
Beratung beim Regionalmanagement (Telefon 03528-41961046, 
regionalmanagement@region-westlausitz.de) wahrzunehmen. 
 
Ausführliche Informationen zum LEADER-Projektaufruf und die Antragsunterlagen finden sich auch 
auf der Westlausitz-Homepage (www.region-westlausitz.de) unter der Rubrik Aufrufe.  
 
Welche Kommunen gehören zur Westlausitz? 
Zur LEADER-Region Westlausitz gehören die 13 Städte und Gemeinden: Arnsdorf, Bischofswerda, 
Burkau, Elstra, Frankenthal, Großharthau, Großröhrsdorf, Lichtenberg, Ohorn, Pulsnitz (ohne Ortsteile 
Oberlichtenau, Friedersdorf und Friedersdorf-Siedlung), Rammenau, Steina und Wachau. In den 
Städten Bischofswerda, Großröhrsdorf und Pulsnitz sind investive Maßnahmen (z.B. Bauvorhaben) 
nur in den ländlichen Ortsteilen, nicht jedoch in den Stadtgebieten förderfähig. 
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